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600, 03.04.2023, 3200, Bielefeld 

 

Mitteilung des Bauamtes 
zur Sitzung: Stadtentwicklungsausschuss 

☒ öffentlich / ☐ nicht öffentlich  

am 02.05.2023 
 
Anlass: 
Reorganisation des Bauamtes 
 
Sachverhalt:   
Zum 01.04.2023 wurde das Bauamt in eine neue Organisationsstruktur überführt.  
In den vergangenen Jahren hat sich das vom Bauamt zu erfüllende Anforderungsprofil zuneh-
mend gewandelt. Deshalb sollten auch auf Wunsch der Politik insbesondere im Bereich der 
Stadtplanung effektivere Strukturen gefunden werden, um angemessen auf die Bedürfnisse ei-
ner wachsenden Stadt reagieren zu können. Dementsprechend wurden vor allem die Bereiche 
Stadtplanung und Stadtentwicklung in den letzten Jahren personell verstärkt. Dieser Personal-
zuwachs sowie zusätzliche Aufgaben haben eine Anpassung der Aufbaustruktur des Bauamtes 
erforderlich gemacht.  
Im Sinne einer schlanken und aufgabenorientierten Organisationsstruktur wurden unterhalb der 
Amtsleitung vier Abteilungen (ehemals sieben Abteilungen) mit jeweils vier Teams eingerichtet. 
Dabei finden sich die Aufgaben der Verwaltung, der Stadtentwicklung, der Stadtplanung und 
der Unteren Bauaufsichtsbehörde in eigenständigen Abteilungen wieder.  
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Die dynamisch voranschreitende Digitalisierung sämtlicher Verwaltungsprozesse machte es er-
forderlich, ein eigenständiges EDV-Team zu implementieren. Aufgrund der umfangreichen För-
derkulissen von Bund und Land war es auch zweckmäßig, die Aufgaben der Städtebauförde-
rung in einem eigenständigen Team zu bündeln. Die Baulandstrategie der Stadt Bielefeld wird 
zukünftig in einem eigenständigen Team (Baulandmanagement) weiter vorangetrieben. Im Be-
reich der Stadtplanung werden sich zwei Teams unter Zugrundelegung einheitlicher Festset-
zungs- und Verfahrensstandards um die optimierte Abwicklung von erforderlichen Bauleitplan-
verfahren kümmern. 

   
 
Der Zuständigkeitsbereich der Unteren Bauaufsichtsbehörde wurde anhand der einzelnen Be-
zirke auf drei Teams aufgeteilt. Durch die Konzentration der ordnungsbehördlichen Aufgaben 
auf eine Abteilung sollen Arbeitsprozesse harmonisiert und beschleunigt werden.   

 
 
gez. Bielefeld 


